
Information über Beschluss mit zusätzlich notwendigen Bedarfen 
 

Referat: DIR Haupt-/Abteilung(en)  

(Bereich) D-I-ZV  

betroffene Referate: 

v. a. RBS, RKU 

Öffentliche BV:  Nicht-Öffentliche BV: ☐ Federführung: 

Arbeitstitel geplanter Beschluss: BNE VISION 2030  
Geplant für VPA/VV (Datum): BV im gemeinsamen Ausschuss RBS&RKU am Termin des  
Bildungsausschusses (vorauss. 12.10.2022) 

 

1. Aufgabe 

1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe: 

Vgl. Konzept „BNE VISION 2030“ des RBS und des RKU. 

Aufbau von Anlaufstrukturen in den Stadtvierteln zu Bürgerschaftlichem Engagement und 

BNE 

1.2 Aufgabenart 

Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe  bürgernahe Aufgabe  

Daueraufgabe ☐ zeitlich begrenzte Aufgabe  

Kurze Begründung: 

Vgl. Konzept „BNE VISION 2030“ des RBS und des RKU. Adressaten der 

Bildungsmaßnahme sind Bürger*innen. Der Aufbau der Anlaufstrukturen soll 2023 – 2025 

jeweils mit 20.000 € unterstützt werden. Ziel ist die Gewinnung von Ehrenamtlichen aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen / Milieus, um über sie eine diversere Zielgruppe zu 

erreichen. 

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs 

inhaltlich / qualitative 

Veränderung der Aufgabe ☐ neue Aufgabe  

quantitative  

Aufgabenausweitung ☐ 

kurze Erläuterung: 

Vgl. Konzept „BNE VISION 2030“ des RBS und es RKU. 

Bei Personalmehrbedarf: 

Erforderliche Personalbedarfsermittlung gem. Leitfaden ist erfolgt?                  ☐ ja           ☐ nein 

1.4 Bereits eingesetzte Personalkapazitäten und Haushaltsmittel 

Konsumtive Auszahlungen (nur Personal): 

Personalkapazitäten in VZÄ: 

0 € 

  VZÄ 

Konsumtive Auszahlungen (ohne Personal): 

1.5 Refinanzierung/Kompensation 

Refinanzierung (siehe Nr. 4) 

0 % 

Kompensation (siehe Nr. 5)  

Keine Kompensation möglich 

 

2. Finanzielle Auswirkungen 

2.1 Zahlungen gesamt 2023 - 2027 

2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv 0 € 

2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv 60.000 € 

2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv 0 € 

2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv 0 € 



 

2.2 konsumtiv Planjahr 2023

2.2.1 Einzahlungen 0 €

2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen

2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2.2.2 Auszahlungen 20.000 €

2.2.2.1 Personalauszahlungen

2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten

2.2.2.4 Transferauszahlungen 20.000 €

2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2.3 investiv Planjahr 2023

2.3.1 Einzahlungen 0 €

2.3.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.

2.3.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen

2.3.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen

2.3.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

2.3.2 Auszahlungen 0 €

2.3.2.1 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Gebäuden

2.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.3.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

2.3.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

2.3.2.6 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

            (ohne Arbeitsplatzkosten)

2.3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem

            und beweglichem Sachvermögen 

 
  



3. zusätzlicher Büroraumbedarf 

3.1 Kann der geltend gemachte Personalbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des 

Referats untergebracht werden? 

Ja ☐ Nein ☐ Teilweise ☐ 

3.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der zusätzlich angemeldeten VZÄ 

wird Büroflächenbedarf ausgelöst? 

 

 

4. Refinanzierung 

4.1 des geltend gemachten Personalbedarfs: 

Art: Höhe in %: 0 

4.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs: 

Art: Höhe in %: 0 

 

5. Kompensation (nur zu 100 %) 

5.1 des geltend gemachten Personalbedarfs:  

bei Produkt (Nr. + Bezeichnung): 

5.1 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs: keine Kompensation möglich 

bei Produkt (Nr. + Bezeichnung): 

 


